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I. Einleitung
In den Reichen und Gesellschaften des europäischen Mittelalters stellt der Eid
das vielleicht wichtigste Instrument zur Begründung von Personenbindungen
dar. Indem der Schwörende Gott zum Zeugen eines feierlich gegebenen Ver-
sprechens macht und Gottes Strafe für den Fall herabruft, dass er dieses Ver-
sprechen brechen sollte, ermöglichte der Eid denmittelalterlichenMenschen, aus
bisherigen Bindungen herauszutreten und neue einzugehen. Die vorliegende
Arbeit zielt auf eine Untersuchung der Eidesthematik im späteren neunten und
frühen zehnten Jahrhundert, desjenigen Zeitraumes also, in dem sich die poli-
tische Ordnung des Karolingerreiches lockerte und dieses schließlich in mehrere
miteinander konkurrierende Teile zerbrach. In Eiden und Eidbrüchen dieser Zeit
spiegeln sich gesellschaftliche Desintegration und politischer Neuanfang: Die
zahllosen Eidbrüche während des karolingischen Bruderkrieges sind schon von
Zeitgenossen als Auflösung des innergesellschaftlichen Vertrauens gedeutet
worden, zugleich entstand großer Bedarf an neuen Personenbindungen, der
ebenfalls durch geschworene Bindungen gedeckt wurde.

Die vorliegende Arbeit versteht sich dabei weniger als Beitrag zu einer
komplexen, sozialwissenschaftlichen Vertrauensforschung, die sich vor allem
vonden StudienNiklas Luhmanngeprägt zeigt1, borgt sich aber diesen zentralen
Begriff, und sieht darin mit Dorothea Weltecke sowohl eine ethisch-religiöse
Disposition im Sinne von Zuverlässigkeit als auch ein Sicherheit herstellendes
Beziehungsverhalten, also eine Verpflichtung.2 Dabei ist zu beachten, dass der
lateinische Terminus fides sowohl Glaube, Treue und Vertrauen umfassen
konnte, aber die Zeitgenossen keine scharfe Trennung zwischen den vielfachen
Bedeutungsebenen zogen. Es geht also um eine mittels Eides institutionalisierte
Vertrauensbeziehung, die konkrete Verpflichtungen nach sich zog und in das
gemeinsame, christlicheWertesystemderGesellschaft eingebettet wurde.Neben
der Selbstverpflichtung in Form des promissorischen Eides muss im weiteren
Sinne auch der Gerichtseid als solches verstanden werden. Denn mit diesem
wurde der Wahrheitsgehalt bestätigt und die Aussage eben ‚verlässlich‘ ge-
macht. Der Eid, zentraler NervwieAchillesferse der karolingischenGesellschaft,
wurde nun von Zeitgenossen in unterschiedlichster Weise thematisiert. Die
vorliegendeUntersuchungmöchte diesesWechselspiel zwischen der Bedeutung
von Eid und Eidbruch im Auflösungsprozess des Karolingerreiches und ihrer
theologischen, religiösen und rechtlichen Reflexion ergründen.

Der Eid stellt einen interdisziplinär zu untersuchenden Forschungsgegen-
stand dar. Seit einiger Zeit schon erlebt die Erforschung des politischen Eides
unter demEinfluss von Philosophie, Rechtswissenschaft, Theologie undHistorie

1 Vgl. Niklas LUHMANN: Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität,
5. Auflage, Konstanz u.a. 2014 (Originalausgabe: Stuttgart 1958).

2 Vgl. Dorothea WELTECKE: Gab es „Vertrauen“ im Mittelalter? Methodische Überlegungen, in:
Ute Frevert (Hrsg.), Vertrauen: historische Annäherungen, Göttingen 2003, S. 67–89, bes. S. 88.



eine Blüte, die keineswegs nur auf das Mittelalter beschränkt ist, sondern der
gesamten Vormoderne gilt und zum Teil bis in das 20. Jahrhundert reicht. Be-
sonders prägend sind dabei grundlegende Forschungen einer vor allem in Italien
gepflegten Forschungsrichtung, die – z.T. in kritischer Auseinandersetzung mit
der „politischen Theologie“Carl Schmitts undden Forschungen zumpolitischen
Eid von dessen Schüler Ernst Friesenhahn3 – Sprache, Philosophie, Recht und
Religion in übergreifenden Fragen bündelt und gerade der Bedeutung des Eides
große Aufmerksamkeit geschenkt hat. So hat der PhilosophGiorgio Agamben in
seiner philosophischen „Archäologie des Eides“ im Rahmen einer eigenen An-
thropologie betont, dass der symbolische Akt des Eides immer auch mit einem
verbalen Akt verbunden sei: Der Eid konnte erst als „Sakrament der Macht
fungieren, weil er zuallererst ein Sakrament der Sprache ist.“ Für Agamben ist
der Eid somit ein „historisches Zeugnis derjenigen Spracherfahrung […], in der
sich der Mensch als sprechendes Wesen konstituiert.“4 Demgegenüber hatte
bereits der Historiker Paolo Prodi eine umfassende Ideengeschichte zum poli-
tischen Eid als „Grundlage des politischen Vertrages“ vorgelegt.5 Räumlich
versucht Prodi das komplexe Thema einzugrenzen, indem er sich auf die Ver-
fassungsgeschichte des Okzidents beschränkt, zeitlich hingegen steckt er nicht
weniger als die breite Geschichte von der Antike bis in die Gegenwart ab und
stellt das Ringen um den politischen Eid innerhalb der Spannung zwischen
Recht, Politik und Religion als Teil einer ‚politischen Theologie‘ dar. Einen an-
deren Zugriff auf das Thema verfolgte die deutsche Theologin Irina Maria
Kreusch, die in ihrer Dissertation zum Schwurverbot des Neuen Testaments
zwar den Schwerpunkt auf die kirchenrechtliche Tradition in der Neuzeit legt,
zuvor jedoch die Entwicklung des christlichen Eides vom Urchristentum über
die Kirchenväter bis hin zur kanonistischen Festlegung im 12. Jahrhundert de-
tailliert nachzeichnet und dabei insbesondere der Rechtfertigung des Eides
nachgeht.6

Die historische Mittelalterforschung vermochte und vermag diesen Ansät-
zen viel abzugewinnen, auch weil sie sich bereits vor einiger Zeit von der lange
gehegten Vorstellung verabschiedet hat, frühmittelalterliche Eide seien als Ele-
mente einer ‚germanischen‘ Kultur zu verstehen.7 Den allgemeinen Huldi-
gungseid und seine vielfältigen Ausprägungen hat André Holenstein für die
gesamteVormoderne (800–1800) untersucht.8 Für denmittelalterlichenZeitraum

3 Vgl. Ernst FRIESENHAHN: Der politische Eid, Bonn 1928.
4 Giorgio AGAMBEN: Das Sakrament der Sprache. Eine Archäologie des Eides (= Homo Sacer

II.3), Berlin 2010, S. 83.
5 Paolo PRODI: Das Sakrament der Herrschaft. Der politische Eid in der Verfassungsgeschichte

des Okzidents, Berlin 1997.
6 IrinaMaria KREUSCH:Der Eid zwischen Schwurverbot Jesu und kirchlichemRecht. Verehrung

oder Mißbrauch des göttlichen Namens?, Berlin 2005.
7 Vgl. dazu František GRAUS: Über die sogenannte germanische Treue, in: Historica 1 (1959),

S. 71–121; Walther KIENAST: Germanische Treue und „Königsheil“, in: HZ 227 (1978), S. 265–
324.

8 André HOLENSTEIN: Die Huldigung der Untertanen. Rechtskultur und Herrschaftsordnung
(800–1800), Stuttgart 1991.
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liegt zudem ein breitgefächerter Überblick zum Gebrauch von Versprechensei-
den vor9 – wenngleich die zeitgenössische Terminologie die Unterscheidung
zwischen assertorischem und promissorischem Eid noch nicht kannte. Mit Blick
auf das Frühmittelalter ist vor allem die große Bedeutung, die unter Karl dem
Großen der Vereidigung der Bevölkerung des Frankenreiches in Gestalt des
allgemeinen Treueides zukam, verschiedentlich betont worden, wobei sich die
zeitgenössische Relevanz des Eides auch in den Predigten widerspiegelte10 und
die sprachliche Gestalt der Eidesformeln sowie die – z.T. tendenziöse – Be-
handlung der Eidbrüche in der zeitgenössischen Geschichtsschreibung Beach-
tung fand.11 Der Eid wurde dabei als Instrument behandelt, das riesige Karo-
lingerreich ideell in der Person des gottbegnadeten Herrschers, dem die
Bevölkerung Loyalität schuldete, zu zentrieren, für diesen aus dem Eid ein
spezifisch christliches Herrschaftsethos zu folgern und den Eid als rechtspoliti-
sches Element zur Neugestaltung der Gesellschaft zu sehen.

Weitaus weniger erforscht ist die Funktion des Eides in der späteren Karo-
lingerzeit. Neben Reinhard Schneiders Studie zur Rolle des Eides in den Ver-
trägen der karolingischen Herrscher12 standen vor allem die hierzu zu rech-
nenden, berühmten Straßburger Eide Ludwigs des Deutschen und Karls des
Kahlen vom Jahr 842 im Blickpunkt des Forschungsinteresses, auch weil es sich
hier um den frühesten altfranzösischen Text und die älteste althochdeutsch-
altfranzösische Parallelurkunde handelt.13 Zuletzt hat sich zudem Patrick Geary
mit der Bedeutungdes Eides imKoblenzerVertrag von 860 auseinandergesetzt14,
und obgleich weitere Studien über das neunte Jahrhundert freilich auch den Eid

9 Lothar KOLMER: Promissorische Eide im Mittelalter, Lassleben 1989.
10 Vgl.Maximilian DIESENBERGER: Predigt und Politik im frühmittelalterlichen Bayern. Arn von

Salzburg, Karl der Große und die Salzburger Sermones-Sammlung, Berlin 2015, bes. S. 272–278.
11 Vgl. u.a. Stefan ESDERS: Fidelität und Rechtsvielfalt: Die sicut-Klausel der früh- und hoch-

mittelalterlichen Eidformulare, in: F. Bougard u.a. (Hrsg.), Hiérarchie et stratification sociale
dans l’occident médiéval (400–1100) (=Collection Haut Moyen Âge 6), Turnhout 2008; Phillipe
DEPREUX: Les Carolingiens et le serment, in:Marie-FranceAuzepy u. Guillaume Saint-Guillain
(Hrsg.), Oralité et lien social auMoyenÂge (Occident, Byzance, Islam): Parole don-née, foi jurée,
serment, Paris 2008, S. 63–80; Matthias BECHER: Eid und Herrschaft. Untersuchungen zum
Herrscherethos Karls des Großen, Sigmaringen 1993; Ruth SCHMIDT-WIEGAND: Eid und
Gelöbnis. Formel und Formular im mittelalterlichen Recht, in: Peter Classen (Hrsg.), Recht und
Schrift imMittelalter, Sigmaringen 1977, S. 55–90; Charles E. ODEGAARD: Carolingian oaths of
fidelity, in: Speculum 16 (1941), S. 284–296.

12 Reinhard SCHNEIDER: Brüdergemeine und Schwurfreundschaft. Der Auflösungsprozeß des
Karlingerreiches im Spiegel der caritas-Terminologie in den Verträgen der karolingischen Teil-
könige des 9. Jahrhunderts, Lübeck 1964.

13 Vgl. dazu u.a. Kurt GÄRTNER u. Günter HOLTUS: Die erste deutsch-französische ‚Parallel-
urkunde’. Zur Überlieferung und Sprache der Straßburger Eide, in: Dies. (Hrsg.), Beiträge zum
Sprachkontakt und zu den Urkundensprachen zwischenMaas und Rhein, Trier 1995, S. 97–127.

14 Patrick GEARY: Oathtaking and Conflict Management in the Ninth Century, in: Stefan Esders
(Hrsg.), Rechts-verständnis und Konfliktbewältigung. Gerichtliche und außergerichtliche Stra-
tegien im Mittelalter, Köln 2007, S. 239–253.
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und die zeitgenössischen Treuevorstellungen tangieren15, steht eine umfassen-
dere Untersuchung der Eidesthematik in dieser Zeit noch aus. In jüngerer Ver-
gangenheit sind drei französischsprachige Sammelbände zum Eid erschienen16,
die jedoch sowohl zeitlich als auch geographisch einen anderen Fokus legen und
zudem nur eingeschränkt die religiösen Implikationen berücksichtigen, die im
Zentrum der vorliegenden Untersuchung stehen sollen. Denn der Zusammen-
hang zwischen dem politischen Gebrauch des Eides und seiner theologischen
Bewertung ist von zentraler Bedeutung für die karolingische Zeit.

Der Untertitel dieser Arbeit und sein Verweis auf politisches Handeln, reli-
giöses Denken und geschichtliches Selbstverständnis mag dabei ein wenig ir-
reführend sein, schließlich sind diese Aspekte im zeitgenössischen Diskurs nur
schwer voneinander zu trennen. Die separate Auseinandersetzung der zu be-
handelnden Quellen ist daher vornehmlich methodisch aufzufassen. Als
grundlegend verbindendes Element kann und muss in allen Gattungen und
Sphären, narrativ wie normativ, das Christentum verstanden werden, das alle
mittelalterlichen Lebensbereiche durchdrang und formte. Im Zentrum der Un-
tersuchung soll also der Eid im Spiegel religiöser Vorstellungswelten stehen.
Dem Eid in seiner Funktion als bedingte Selbstverfluchung unter Anrufung
göttlicher Zeugenschaft ist freilich ein sakraler Charakter in jeder Kultur inhä-
rent, doch gilt es zu berücksichtigten, dass der Christenheit in der Bergpredigt
Jesu das Schwören eigentlich grundsätzlich untersagt worden war. Gleichzeitig
wurde der Eid konzeptionell aufgeladen, indemTreue gegenüber demHerrscher
und der Glaube an Gott miteinander verschmolzen und somit jeder ‚Untertan‘
über die doppelte Bindung von Taufe und Treueid auf die gemeinsamen Werte
verpflichtet wurde. Der Eid stellte das wichtigste Instrument zur Gewährleis-
tung von pax et concordia als Ausdruck gottgewollter Ordnung dar, Frieden und
Eintracht wird uns daher als karolingisches Kernelement des gesellschaftlichen
Zusammenlebens geradezu topisch begegnen. Die Zeitgenossen wussten dabei
umdie Probleme des Eides: Die demChristentum inhärente Vorstellung von der
Schwäche des Menschen machte, wie die Bibelkommentare betonen, einen Eid

15 Vgl. u.a. Mayke DE JONG: Epitaph for an Era. Politics and Rhetoric in the Carolingian World,
Cambridge 2019; Dies.: The Penitential State. Authority and Atonement in the Age of Louis the
Pious, 814–840, Cambridge 2009; Oliver SALTEN: Vasallität und Benefizialwesen im 9. Jahr-
hundert. Studien zurEntwicklungpersonaler unddinglicher Beziehungen im frühenMittelalter,
Hildesheim 2013; Thomas SCHARFF: Die Kämpfe der Herrscher und der Heiligen. Krieg und
historische Erinnerung in derKarolingerzeit, Darmstadt 2002; Ernst TREMP:Zwischen stabilitas
und mutatio regni. Herrschafts- und Staatsauffassung im Umkreis Ludwigs des Frommen, in:
Régine Le Jan (Hrsg.), La royauté et les élites dans l’Europe carolingienne (du début du IXe aux
environs de 920), Villeneuve d’Ascq 1998, S. 111–127; Janet L. NELSON: Kingship, Law and
Liturgy in the Political Thought of Hincmar of Rheims, in: The English Historical Review 92,
Nr. 363 (1977), S. 241–279.

16 Martin AURELL u.a. (Hrsg.): Le Sacré et la parole. Le serment au Moyen Âge, Paris 2018;
Françoise LAURENT (Hrsg.): Serment, promesse et engagement. Rituels et modalités auMoyen
Âge, Montpellier 2008;Marie-France AUZÉPYu. Guillaume SAINT-GUILLAIN (Hrsg.): Oralité
et lien social au Moyen Âge (Occident, Byzance, Islam): parole donnée, foi jurée, serment, Paris
2008.
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zwar trotz des Schwurverbotes notwendig, doch war selbige auch der
Schwachpunkt dieser Institution, denn allen Warnungen zum Trotz hielt auch
ein Eid den Menschen nicht vom Bruch eines Versprechens ab. Die Geschichte
des frühmittelalterlichen Eides ist somit zugleich eine Geschichte dieses Dilem-
mas.

Während dem Eid in der Vergangenheit vorrangig aus rechtshistorischer
Perspektive begegnetwurde, verfolgt die vorliegendeUntersuchung einen etwas
anderen Ansatz. Ohne die philosophischen Implikationen zu berücksichtigen,
steht nämlich vor allem die zeitgenössische Wahrnehmung des Eides im Blick-
punkt des Interesses.17 Durch eine umfangreiche Analyse von Quellen sowohl
narrativer als auch exegetischer und normativer Natur soll die Reflexion der
Eidesthematik im Kontext der historischen Erfahrungen der Verfasser und ihrer
Zeitgenossen untersucht werden.

Als zeitlicher Rahmen dienen die Jahrzehnte von der Kirchenbuße Ludwigs
des Frommen 833 bis zur Synode von Hohenaltheim 916 unter Konrad I., dem
ersten nichtkarolingischen Herrscher im Ostfrankenreich. Wenn sich auch ein
Ausgreifen in beide Richtungen schwerlich vermeiden lässt, bietet sich diese
Zeitspanne aus mehreren Gründen ganz besonders für die Eidforschung an.
Ludwig der Fromme hatte auf wichtige seiner Regierungshandlungen (z.B. zur
Thronfolge und Reichsteilung) die Bevölkerung vereidigt, und ist später, als er
diese Maßnahmen änderte, u.a. von den Bischöfen des Reiches im Jahr 833 mit
dem Argument entmachtet worden, er habe in großer Zahl sein Volk in den
Meineid getrieben, dadurch nicht nur sein eigenes Seelenheil, sondern auch das
seines Volkes auf dem Gewissen und somit sein Gottesgnadentum verwirkt.
Diese Argumentation, die eine in der Eidproblematik enthalteneMöglichkeit der
Begründung eines christlichen Widerstandsrechtes erkennen lässt, bildete einen
wichtigen Ausgangspunkt, der die nachfolgende Diskussion über den Eid zu-
tiefst bestimmen sollte. Nicht weniger bedeutend war, dass es im Verlauf der
Bruderkriege nach dem Tod Ludwigs des Frommen zu wiederholten Seiten-
wechseln der militärischen Eliten und damit zu Eidbrüchen kam. Die Jahre
zwischen 833 und 918, als der Sachse Heinrich I. zum ostfränkisch-sächsischen
König gewählt wurde, erschienen schon den Zeitgenossen als eine Ära der po-
litischen Wirrungen, in der sich im Gefolge der Absetzung Ludwigs des From-
men die karolingischen Teilreiche konstituierten und dessenNachfolger erbittert
um ihre Positionen kämpften. Die Bedeutung des Eides ist in den Quellen dieser
Zeit allgegenwärtig, auch wenn in vielen Berichten betont wird, dass es kaum
weniger häufig zum Bruch solcher unter Eid eingegangener Bindungen ge-

17 Vgl. dazu Hans-Werner GOETZ: „Vorstellungsgeschichte“: Menschliche Vorstellungen und
Meinungen als Dimension der Vergangenheit. Bemerkungen zu einem jüngeren Arbeitsfeld der
Geschichtswissenschaft als Beitrag zu einerMethodik der Quellenauswertung, in: Hans-Werner
Goetz u.a. (Hrsg.), Vorstellungsgeschichte: gesammelte Schriften zu Wahrnehmungen, Deu-
tungen und Vorstellungen im Mittelalter, Bochum 2007, S. 3–18; Ders.: Wahrnehmungs- und
Deutungsmuster alsmethodisches Problemder Geschichtswissenschaft, in: Hans-Werner Goetz
u.a. (Hrsg.), Vorstellungsgeschichte: gesammelte Schriften zu Wahrnehmungen, Deutungen
und Vorstellungen im Mittelalter, Bochum 2007, S. 19–32.
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kommen sei. Dies konnte in der Befürchtung gipfeln, der christliche Gott könne
angesichts des mannigfachen Missbrauchs seines Namens in Zorn geraten, das
(auserwählte) Volk der Franken18 bzw. stellvertretend dessen Könige grausam
bestrafen und ihm künftig seine Unterstützung verweigern. Hungersnöte und
Plagen, aber auch die politischen Wirrungen im Allgemeinen wurden nicht
selten mit den vielen gegensätzlichen Eiden in Verbindung gebracht. Diese Ge-
sichtspunkte sollten die Debatte über den Eid in einer Weise prägen, die weit
über den Bereich des – für diese Zeit ohnehin nicht klar kategorial eingrenzbaren
– ‚Politischen‘ hinausging.

Vor diesem Hintergrund zielt die Fragestellung der Arbeit darauf zu un-
tersuchen, welche Auswirkungen die wiederholten Vertrauenskrisen in Folge
der politischenWirren jener Zeit auf die zeitgenössische Reflexion der religiösen
und politischen Relevanz des Eides hatten: Wie haben Geschichtsschreiber den
Eid thematisiert, welche Bedeutung hatte er für ihre Darstellung und Deutung
des Zeitgeschehens? Wie versuchte man den Gebrauch des Eides rechtlich zu
präzisieren, um die Gefahr eines (unabsichtlichen) Eidbruches zu mindern? Wie
ging man mit dem Problem von Eidbruch und Meineid (beides in den Quellen
lateinisch als periurium bezeichnet) in kirchenrechtlicherHinsicht um, aufwelche
Weise ließ sich dafür ggf. Buße leisten? Fragen wie diese implizieren darüber
hinaus jedoch eine grundsätzlichere Dimension, denn eigentlich war, wie bereits
erwähnt, den Christen in der Bergpredigt des Matthäusevangeliums zu
schwören ja überhaupt untersagt worden: Wie legte man diese und andere
Stellen vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Erfahrungen aus? Welche
Bedeutung hatten biblische Aussagen zum Eid und Stellungnahmen der Kir-
chenväter in den politisch-religiösen Traktaten der Zeit, in denenman sich gerne
auf die autoritativen Texte des Evangeliums sowie der Alten Kirche berief ?

Wie bei krisenhaften Entwicklungen dieser Art nicht anders zu erwarten,
involvierten diese weit ausgreifenden Debatten sowohl Geschichtsschreiber als
auch Bibelexegeten, Kanonisten und Rechtskenner der Zeit. Diese scheinbar
unterschiedlichen Texte müssen jedoch als Teil einer zusammenhängenden,
weitaus breiteren Diskussion verstanden werden, in der sich politische, theolo-
gische und rechtliche Fragen nicht voneinander trennen ließen. Daneben ist zu
berücksichtigen, dass prominente Autoren wie Paschasius Radbertus, Hinkmar
von Reims oder Regino von Prüm sich in verschiedenen ‚Genres‘ bewegten und
zum Beispiel Geschichtswerke und Rechtstexte, aber auch Bibelkommentare
oder theologische Traktate verfassen konnten. Aus der Breite, Vielseitigkeit und
Kohärenz des literarischen Schaffens der zeitgenössischen Elite ergeben sich die
Möglichkeit wie auch die Notwendigkeit, die Eidproblematik in ihren komple-
xen Dimensionen zu betrachten.

18 ZumVerständis der Franken als das auserwählte Volk vgl. MaryGARRISON: The Franks as the
New Israel? Education for an identity from Pippin to Charlemagne, in: Yitzhak Hen u. Matthew
J. Innes (Hrsg.), TheUses of the Past in the EarlyMiddleAges, Cambridge 2000, S. 114–161; siehe
auch GerdaHEYDEMANNu.Walter POHL: The rhetoric of election: 1 Peter 2.9 and the Franks,
in: Rob Meens u.a. (Hrsg.), Religious Franks. Religion and power in the Frankish kingdoms:
studies in honour of Mayke de Jong, Manchester 2016, S. 13–31.
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Dafür sollen vorrangig sowohl das westliche als auch das östliche Fran-
kenreich in die Betrachtung mit einbezogen werden, während der italienische
Reichsteil, der eine eigene Untersuchung unter Berücksichtigung der diesbe-
züglichen langobardischen, byzantinischen und päpstlichen Traditionen ver-
langt hätte, weitgehend unberücksichtigt bleibt. Die Bedeutung und Komple-
xität des Themas sowie die daraus resultierende Masse an Quellen bedingen,
dass eine solche Untersuchung nicht nur zeitlich, sondern auch geographisch
gewissen Einschränkungen unterliegenmuss. Die Sonderstellung, die Italien für
sich herausnimmt, erlaubt dabei wohl eine Beschränkung auf den nordalpinen
Raum.

Die Analyse der Wechselwirkungen zwischen der gesellschaftspolitischen
Situation und der Thematisierung des Eides soll auf einer möglichst breiten und
verschiedengestaltigen Quellengrundlage erfolgen. Von Bedeutung ist dabei
zunächst die zeitgenössische Historiographie. Ihre Betrachtung soll am Anfang
stehen, da sie zugleich die zu untersuchenden Ereignisabläufe für die weitere
Untersuchung strukturiert. Auf diesem Fundament sollen vor allem die Dar-
stellung und Bewertung in der Thematisierung des Eides herausgearbeitet
werden, daher werden nurWerke berücksichtigt, die aufgrund ihres Charakters
oder ihres Umfanges eine Analyse narrativer Strukturen erlauben. Im weiteren
Sinne soll in diesem Kontext auch der Eid in den hagiographischen Werken
untersucht werden. Hierbei gilt zu beachten, dass ein Eid in der Regel auf Reli-
quien geleistet wurde – dem Heiligenkult kam also auch innerhalb der Eides-
thematik eine besondere Bedeutung zu.

Eine zweitewichtige Quellengattung bildet die Exegese, die sich vor allem in
den Bibelkommentaren dieser Zeit äußert. Es ist vielleicht kein Zufall, dass sich
gerade im neunten Jahrhundert ein signifikanter Anstieg an Auslegungen des
Matthäus-Evangeliums ausmachen lässt – eben jenem Evangelium, in dem das
Schwurverbot Jesu als Bestandteil der Bergpredigt formuliert ist. Die beiden
bekanntesten Kommentare dieser Zeit sind die des Hrabanus Maurus und des
Paschasius Radbertus, an denen die auf der patristischen Tradition aufbauende
Auslegung der Bergpredigt zunächst grundsätzlich dargestellt werden soll.
Während es Hraban dabei vorrangig um die vereinfachte Vermittlung des pa-
tristischen Gedankenguts ging, begegnet uns Paschasius als sehr viel eigen-
ständigerer Denker, dessen Text nur im Kontext seiner ontologischen und
heilsgeschichtlichen Gedankenwelt verstanden werden kann. Nach einer ein-
gehenden Untersuchung weiterer Kommentare zum neutestamentlichen
Schwurverbot richtet sich der Blick auf ausgewählte Traktate dieser Zeit, um zu
untersuchen, auf welche Weise die Autoren mit ihren Texten gedachten, durch
biblische Legitimierung Einfluss auf das politische Handeln zu nehmen. Der
hierbei zu berücksichtigende Liber Manualis der Dhuoda ist nicht nur eines der
wenigen Laienwerke, die auf uns gekommen sind, sondern als Text einer
weiblichen Autorin sogar singulär für das Frühmittelalter. Doch wird sich der
geistliche Einfluss auf die Laienwelt zeigen, der kaum einen Unterschied zu
klerikalen Werken erkennen lässt.

Im Anschluss werden die rechtlichen Quellen eingehend untersucht. Die
Unterscheidung in kirchliches und ‚weltliches‘ Recht kann freilich nur eine me-
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thodische sein. Die karolingische Gesetzgebung, kirchlich wie säkular, stand
nicht in Konkurrenz zueinander – sowaren die Bischöfe ohnehinmaßgeblich am
Entstehen der Kapitularien beteiligt –, sondern diente vorrangig dazu, gemein-
sam eine gottgefälligeOrdnung imReich zu gewährleisten unddasVolk zu einer
christlichen Lebensweise anzuleiten. Zunächst wird sich den kirchenrechtlichen
Quellen gewidmet. Die zahlreichen kirchenrechtlichen Äußerungen zum Eid
sollen unter der Frage untersucht werden, wie Meineid bzw. Eidbruch im Kir-
chenrecht sanktioniert wurden. Neben Kirchenrechtssammlungen und Kon-
zilsbeschlüssen sollen auch die Capitula episcoporum, die sog. Bischofskapitula-
rien, analysiert werden, die bisweilen eine stärker ablehnende Einstellung zum
Eid erkennen lassen, als es der Konsens einer gewöhnlich relativierenden Deu-
tung des Schwurverbotes erwarten ließe. Von besonderer Bedeutung sind
überdies die vielen Bußbücher, in deren scharfer Sanktionierung wir die be-
sondere Schwere des Meineidvergehens erkennen können. Anhand der kir-
chenrechtlichen Texte gilt es herauszuarbeiten, wie die frühmittelalterliche Kir-
che sich immer mehr des Eides als eines religiösen Rechtsaktes annahm undwie
dessen Schutz bzw. Missbrauch in die Zuständigkeit des Kirchenrechts und
damit der kirchlichen Gerichtsbarkeit fiel.

Eng mit dem Kirchenrecht verbunden sind Äußerungen des von den Köni-
gen autorisierten, aber stark kirchlich und synodal inspirierten Rechts der Ka-
pitularien. Im juristischen Zusammenhang stellte dabei schon Heinrich Brunner
fest, dass viele karolingische Rechtsreformen vorrangig mit dem Bestreben zu
erklären sind, die Sünde des Meineides einzudämmen.19 Überdies wird auch in
den Kapitularien, besonders in Verbindung mit dem Fehde- und dem Räuber-
wesen, deutlich, dass pax et concordia nur über das Instrument des Eides zu
erreichen waren. Gleichzeitig verschmolzen Vorstellungen von Frieden und
Gerechtigkeit sowie Schutz der Schwachen und Armen auch mit dem Militär-
dienst und dem Kampf gegen die Heiden zu einem untrennbar miteinander
verknüpften Konzept einer gottgefälligen, christlichen Lebensordnung, die
letztlich jeden ‚Untertan‘ über Taufe und Treueid auf die gemeinsamen Werte
verpflichtete.

In diesem Zusammenhang sind auch die überlieferten Treueidformulare zu
untersuchen. Indem sich die moderne Forschung von der Annahme gelöst hat,
die unter Karl demGroßen (wieder)eingeführte allgemeine Vereidigung von der
Vasallität abzuleiten, lassen sich die Eidformeln vielmehr aus einem Selbstver-
ständnis heraus erklären, das zumindest im Westfrankenreich das Königtum in
Analogie zum Episkopat als Amt auffasste, an dessen korrekte Führung christ-
liche Maßstäbe gelegt werden mussten. Die Großen des Reiches, vor allem aber
die Bischöfe, traten dem Herrscher dabei vielmehr als Partner gegenüber denn
als Untergegebene. Dem lassen sich auch die vielfältigen Bemühungen Hink-
mars von Reims zuordnen, der bei der Treueidforderung Karls des Kahlen kurz
nach seiner Kaiserkrönung dessen Bezeichnung als senior im Formularmonierte,

19 Vgl. Heinrich BRUNNER: Zeugen- und Inquisitionsbeweis der karolingischen Zeit, Wien 1866,
S. 26.
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um einer allzu vasallitischen Interpretation der Treue zwischen Bischöfen und
dem weltlichen Herrscher entgegen zu wirken, und im Krönungsordo Ludwigs
des Stammlers 877, für den er sich verantwortlich zeichnete, penibel auf die
Formulierung des Eides achtete.

Die Untersuchung dieser Quellenbestände soll es ermöglichen, das Phäno-
men des Eides und das Nachdenken über dessen religiöse, theologische und
rechtliche Bedeutung als Teil eines gesellschaftlichenDiskurses zu verstehen, der
durch die praktische Relevanz des Eides in den politischen Verwicklungen der
Zeit befeuert wurde. Im Anschluss an die umfangreiche Quellenanalyse wird
diese Relevanz nochmals in einem historischem Abriss verdeutlicht. In dia-
chroner Perspektive soll dort für den Zeitraum zwischen ca. 830 und 916 gezeigt
werden, wie bestimmte Ereignisse, ja bestimmte Vertrauenskrisen, immer wie-
der ein neues Nachdenken über den Eid und seinen Gebrauch anregten, das sich
auch in der Überlieferung niedergeschlagen hat.

Dabei wird uns die Kirche als ‚Wächterin der politischenOrdnung‘ geradezu
als Leitmotiv der vorliegenden Untersuchung begegnen – nicht zuletzt, indem
sie den Eid in ihrem Kompetenzbereich aufgenommen hatte und somit über das
wichtigste Instrument zur Herrschaftssicherung sowie Konfliktlösung verfügte.
Hierbei manifestiert sich jedoch keineswegs eine Konkurrenzsituation, sondern
wir können vielmehr ein Zusammenwirken der geistlichen und weltlichen
Sphäre zur Organisation und Regierung des Reiches nach christlichen Maßstä-
ben ausmachen. Selbst die Entmachtung Ludwigs des Frommen war schließlich
nur möglich, weil die bischöfliche Autorität über diese Frage allgemein aner-
kannt war. ImWestfrankenreich wird dann zunehmend ein ‚Bündnis‘ zwischen
Königtum und Episkopat fassbar, um eigene und gemeinsame Interessen gegen
den wachsenden Einfluss der weltlichen Großen zu verteidigen – eine Ent-
wicklung, die sich letztlich inHohenaltheim auch imOstfrankenreich zeigte. Der
Eid verdeutlicht also wie kaum eine zweite Institution das unabdingbare Zu-
sammenwirken von geistlicher und weltlicher Sphäre. Es erscheint somit nicht
verwunderlich, dass sich bei jemandem wie Hinkmar von Reims, der sich in so
hohem Maße in beiden Welten bewegte und vermittelte, gerade der Eid als
zentrales Thema ausmachen lässt. Man sollte sich daher nicht überrascht zeigen,
dass sich dasŒuvre des einflussreichen Reimser Erzbischofswie ein roter Faden
durch diese Arbeit ziehen wird.
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